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Die Ausführungen der Diplom-Psychologin Caroline S________ im Verfahren 003 F 

450/19 am Amtsgericht Coburg sind insgesamt als mangelhaft zu bezeichnen. Die 

Sachverständige nimmt irrtümlicherweise vorrangig subjektive Vorstellungen eines 

idealen Erziehungsstils und nicht die höchstrichterliche Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zur Definition einer Kindeswohlgefährdung als Maßstab. 

Aus fachlich-psychologischer Sicht sind ihre Ausführungen nicht haltbar. 

 

Zunächst ist anzumerken, dass die Sachverständige bereits bei ihrer eigenen 

Tätigkeit – nämlich dem Gutachterwesen – über erschreckende Wissenslücken 

verfügt. So behauptet sie auf Seite 146 fälschlicherweise, dass Gutachten den 

Schutz des Urheberrechts genießen würden. Gemäß der ständigen Rechtsprechung 

erfüllt ein schriftliches Sachverständigengutachten ohne Lichtbildwerke jedoch nicht 

die nötige Schöpfungshöhe, um urheberrechtlich geschützt zu sein (vgl. KG Berlin – 

11.05.2011 – 24 U 28/11, LG Berlin – 22.01.2011 – 16 O 271/10, LG Berlin, LG 

Berlin – 03.07.2012 – 16 O 309/11). Dies wird durch die Rechtsprechung des OLG 

Frankfurt vom 12.02.2019 (Aktenzeichen: 11 U 114/17) ausdrücklich bestätigt. 

 

Der vermeintlichen Sachverständigen ist es in ihrem gesamten Gutachten nicht 

gelungen, eine ernsthafte Kindeswohlgefährdung durch die Eltern aufzuzeigen.  

Dies ist jedoch zwingend erforderlich, um einen Entzug der elterlichen Sorge zu 

legitimieren. Von einer chronischen Unterversorgung, wie auf Seite 144 des 

Sachverständigengutachtens behauptet, kann im vorliegenden Fall nicht die Rede 

sein. Die Sachverständige möge sich anlesen, was eine chronische 

Unterversorgung tatsächlich bedeuten würde. Die Sachverständige legt bezüglich 

der Erziehungsfähigkeit der Eltern – insbesondere im Bereich der Fürsorge – 

deutlich überhöhte Ansprüche an den Tag, die mit der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung nicht im Einklang stehen. Dass die Kindeseltern den 

Idealvorstellungen der Sachverständigen nicht entsprechen, stellt keine 

Kindeswohlgefährdung dar. 
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Es wird an die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erinnert: 

 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern das Recht auf Pflege und Erziehung 

ihrer Kinder. Der Schutz des Elternrechts erstreckt sich auf die wesentlichen 

Elemente des Sorgerechts, ohne die die Elternverantwortung nicht ausgeübt werden 

kann (vgl. BVerfGE 84, 168 <180>; 107, 150 <173>). Eine Trennung des Kindes 

von seinen Eltern gegen deren Willen stellt den stärksten Eingriff in das 

Elterngrundrecht dar. Art. 6 Abs. 3 GG erlaubt diesen Eingriff nur unter strengen 

Voraussetzungen. Eine Trennung des Kindes von seinen Eltern ist nach Art. 6 Abs. 

3 GG allein zu dem Zweck zulässig, das Kind vor nachhaltigen Gefährdungen zu 

schützen und darf nur unter strikter Beachtung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit erfolgen. Ihren einfachrechtlichen Ausdruck haben diese 

Anforderungen in § 1666 Abs. 1, § 1666a und § 1696 Abs. 2 BGB gefunden. Dabei 

berechtigen nicht jedes Versagen oder jede Nachlässigkeit der Eltern den Staat, auf 

der Grundlage seines ihm nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zukommenden 

Wächteramts die Eltern von der Pflege und Erziehung ihres Kindes auszuschalten 

oder gar selbst diese Aufgabe zu übernehmen (vgl. BVerfGE 24, 119 <144 f.>; 60, 

79 <91>). Es gehört nicht zur Ausübung des Wächteramts, gegen den Willen der 

Eltern für eine bestmögliche Förderung der Fähigkeiten des Kindes zu sorgen. Das 

Grundgesetz hat den Eltern die primäre Entscheidungszuständigkeit bezüglich der 

Förderung ihrer Kinder zugewiesen. Das beruht auf der Erwägung, dass die 

spezifisch elterliche Zuwendung dem Wohl der Kinder grundsätzlich am besten 

dient (vgl. BVerfGE 60, 79 <94>; 133, 59 <73 f., Rn. 42 f.>). 

 

Die Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts deckt sich mit der aktuellen 

Forschungslage zur Fremdunterbringung. Jede Fremdunterbringung birgt das Risiko 

einer sekundären Kindeswohlgefährdung durch die Trennung von den Eltern. 

 

Bei der DVGT-Tagung am 6. März 2010 in Berlin hat der Autor des Buches 

„Psychische Gesundheit von Heimkindern“, Marc Schmid, umfassend zu der 

Thematik „Komplex traumatisierte und bindungsgestörte Heimkinder“ referiert.1 

Demnach zeigen nur zwei von 72 Heimkindern ein sicheres Bindungsverhalten. Die 

Bindungsproblematik der Betroffenen werde mit jedem weiteren Beziehungsabbruch 

verschärft.2 Die Zahl der Beziehungsabbrüche korreliert mit einer höheren 

                                                 
1 https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kongress/Kongress_2010/Praesentationen/ 
SY06-2-Sa-1400-L%20113_Marc%20Schmid_Komplex%20Traumatisierte.pdf 
2 https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kongress/Kongress_2010/Praesentationen/ 
SY06-2-Sa-1400-L%20113_Marc%20Schmid_Komplex%20Traumatisierte.pdf 
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Delinquenz auf dem weiteren Lebensweg.3 Heimkinder sind vor allem wegen des 

Mangels an festen Bindungen für psychische Erkrankungen weitaus anfälliger       

als die Normpopulation. Über 70% der Heimkinder befinden sich im klinisch 

auffälligen Bereich. In der Pubertät und Adoleszenz treten insbesondere affektive 

Störungen, Substanzmissbrauch, Selbstverletzung, Suizidalität, Störungen der 

Persönlichkeitsentwicklung sowie dissoziative und somatoforme Störungen auf.4  

 

Die Kinder allein auf Grundlage der Ausführungen einer gänzlich überforderten 

Sachverständigen dauerhaft in Fremdunterbringung zu belassen, wäre zutiefst 

unverantwortlich von den an dieser Entscheidung beteiligten Professionen. 

Besonders zynisch ist in diesem Kontext folgender Satz, der auf Seite 145 des 

Sachverständigengutachtens zu lesen ist: „Die Eltern zeigten sich im 

Begutachtungszeitraum der SV gegenüber kooperativ, machten aber in den 

Gesprächen deutlich, die Gründe für die Fremdunterbringung ihrer Kinder nicht 

nachvollziehen zu können.“ Den Eltern vorzuwerfen, dass sie die 

unverhältnismäßige Inobhutnahme nicht hinnehmen wollen, ist schlichtweg 

widerlich. Es wird diesbezüglich ausdrücklich auf den Bericht der Polizeiinspektion 

Neustadt bei Coburg vom 18.06.2019 verwiesen. Dort ist auf Seite 3 zu lesen:   

„Eine akute Kindeswohlgefährdung lag dem Erachten der eingesetzten Beamten 

nicht vor.“ 
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